












 
 
Besonderes Blatt zur Stellungnahme der Gemeinde Grunow-Dammendorf 
zu 17. Bauplanungsrechtliche Begründung für die Versagung des Einvernehmens  
 

Dem Antrag zur Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen in der Gemeinde 
Grunow-Dammendorf wird nicht zugestimmt, da planungsrechtliche Belange 
entgegenstehen:  

1. Sachlicher Teilregionalplan "Erneuerbare Energien". 
Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 
hat am 29.01.2024 den Beschluss zur Offenlage des Entwurfes zum Sachlichen 
Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ Oderland-Spree gefasst. In diesem Entwurf 
wird kein Vorranggebiet Windenergienutzung in der Gemarkung Grunow 
ausgewiesen. Gemäß der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree wäre 
mit diesem das erste regionale Flächenziel für Vorranggebiete Windenergienutzung 
erreicht. Damit würde bei Inkrafttreten des Sachlichen Teilregionalplanes 
„Erneuerbare Energien“ Oderland-Spree die Privilegierung für weitere 
Windkraftanlagen außerhalb der ausgewiesenen Vorranggebiete entfallen.  

Im Zuge der Erstellung des Vorentwurfes durch die Regionale Planungsgemeinschaft 
Oderland-Spree überwogen die Negativkriterien für die ehemaligen 
Windeignungsgebiete 50 und 61. U.a. war einer der Negativkriterien die 
artenschutzrechtlichen Belange, die zur Nichtausweisung im Sachlichen 
Teilregionalplan „Erneuerbare Energien“ Oderland-Spree führte. Ziel der Aufstellung 
des Planes ist die Steuerung der Windenergienutzung sowie die Übernahme in die 
kommunale Bauleitplanung unter Maßgabe der geforderten Ziele.  

2. Entgegenstehende artenschutzrechtliche Belange  

Dem Vorhaben stehen artenschutzrechtliche Belange entgegen. Innerhalb des 5 km-
Radius um den geplanten Windpark wurden 53 Vogelarten, davon 17 wertgebende 
Arten festgestellt. 7 Arten von Groß- und Greifvögeln brüteten in dem Bereich. Das 
Vorhabengebiet wird entsprechen eine lokale Bedeutung für Brutvögel beigemessen 
(s. S. 18 der Kurzbeschreibung). 
 
Die WEA GM2 und GM3 unterschreiten sogar den artspezifischen zentralen 
Prüfbereich vom Rotmilan und Wespenbussard (vgl. S. 63 u. 68 des 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags). Für diese besteht mithin eine signifikante 
Risikoerhöhung eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot nach § 44 BNatSchG.  
Die Standorte sind daher auch unter Berücksichtigung der Neuregelungen zum 
beschleunigten Ausbau der Windenergieanlagen unzulässig.  
 
Die WEA GM5 liegt mit ihrer geplanten Zuwegung und dem Fundament direkt im 
Revier der Waldohreule. Soweit die Gutachter feststellen, dass die Waldohreule 
aufgrund der artspezifischen Lebensweise (Jagd überwiegend im Offenland und am 
Boden) durch den Anlagenbetrieb keinem erhöhten Tötungsrisiko ausgesetzt seien, 
verkennen sie, dass die Errichtung der Zuwegung und des Fundaments sehr wohl zu 
einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos führen wird (s. Karte E des 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrags). Hier besteht dringend Nachbesserungsbedarf.  
 



Alle geplanten WEA liegen innerhalb eines Funktionsraums mit besonderer 
Bedeutung für Fledermäuse nach Angaben des MLUK. Das angenommene 
Kollisionsrisiko für schlaggefährdete Fledermäuse wird so hoch eingeschätzt, dass 
das allgemeine Lebensrisiko der Art signifikant erhöht wird (s. S. 20 d. 
Kurzbeschreibung mit Verweis auf den AGW-Erlass des MLUK 2023).  
 
Ferner überstreicht die WEA GM4 mit dem Rotor einen Quartiersbaum für 
Fledermäuse (s. S. 5 und Abb. 3 d. chiropterologischen Untersuchung). Die 
Schlussfolgerung, dass ein Quartiersverlust nicht zu erwarten sei (S. 19 der 
Kurzbeschreibung), kann nicht nachvollzogen werden. Wir bitte um fachliche 
Überprüfung seitens des LfU. 
 

3. Widerspruch gegen FNP und Landschaftsplan 

Das Vorhaben widerspricht ferner dem Flächennutzungsplan und steht nicht im 
Einklang mit dem rechtsgültigen Landschaftsplan des Amtes Schlaubetal 
(Ausweisung: Landwirtschaft / Wald) 

 
4. Sicherheit des Bahnverkehrs (Bahnstrecke Frankfurt (Oder) – Königs 

Wusterhausen 
 
Zu den sonstigen öffentlichen Belangen, die den WEA GM4 und WEA GM5 
entgegenstehen, gehört das Risiko von Eiswurf und Eisfall auf die benachbarte 
Bahnstrecke und damit ein erhöhtes Risiko für die Bahnreisenden und den 
Zugverkehr. Trotz geplantem Eiserkennungssystem und automatischer Abschaltung 
zur Vermeidung von Eiswurf verbleibt ein Risiko, das nur durch ausreichenden 
Abstand zu Schienenwegen beseitigt werden kann.   

 
5. Erschließung nicht gesichert 

 
Gemäß den Antragsunterlagen soll die dauerhafte Erschließung der WEA GM2-GM5 
von der B 246 und das Anlagen neuer Zuwegungen zu den Standorten erfolgen. 
Dass die erforderliche straßenrechtliche Genehmigung vorliegt oder seitens des 
Landesbetriebs in Aussicht gestellt worden ist, ist nicht ersichtlich. 
 
Die Zuwegungen zu den WEA sind nicht sichergestellt. Ausweislich der 
Antragsunterlagen sind ausreichend dimensionierte Zufahrten erforderlich. 
Vorhandene Wege müssen „ertüchtigt, aber auch neue gebaut“ werden (S. 7 f. der 
Kurzbeschreibung unter 1.2.1). Diese sind nicht gesichert und der Gemeinde liegt 
auch kein Erschließungsangebot für das gemeindliche Flurstück 25 der Flur 1 vor.  
 
Die WEA GM4 und GM5 liegen im Wald. Gemäß § 16 Abs. 1 LWaldG ist das 
Befahren von Waldwegen mit Fahrzeugen nur in dem für die Bewirtschaftung des 
Waldes und die Ausübung der Jagd erforderliche Umfang sowie im Rahmen 
hoheitlicher Tätigkeit erlaubt. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.  Auch aus 
diesem Grund fehlt es an einer gesicherten Erschließung.  
 
Unabhängig davon liegt eine erforderliche Waldumwandlungsgenehmigung nicht vor.  

Das Vorhaben zur Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen in der 
Gemarkung Grunow (WEA GM2, GM3, GM4 und GM5) kann nicht zugelassen 
werden, da insbesondere artenschutzrechtliche und weitere öffentliche Belange 
beeinträchtigt werden und die Erschließung nicht gesichert ist. Das 
gemeindliche Einvernehmen wird daher versagt. 



Anlage zur Stellungnahme:
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